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Einleitung

1.1 SuedLink

SuedLink ist ein Netzausbauprojekt des Stromuibertragungsnetzes, dass als Erdka-
belverbindung geplant wird. SuedLink besteht aus je einer Verbindung zwischen
Brunsbdttel in Schleswig-Holstein und Grofigartach in Baden-Wirttemberg (diese
Verbindung wird in der Anlage zum Bundesbedarfsplangesetz (BBPIG) als ,Vorhaben
Nr. 3" gefuhrt) sowie zwischen Wilster in Schleswig-Holstein und Bergrheinfeld/West
in Bayern (diese Verbindung wird in der Anlage zum BBPIG als ,Vorhaben Nr. 4°
gefuhrt). Rechtlich handelt es sich um zwei eigenstandige Vorhaben, fir die jeweils
eigene Antrage auf Planfeststellungsbeschluss gestellt wurden. Die Planfeststel-
lungsverfahren werden fir die beiden genannten Vorhaben im Bereich der Stamm-
strecke verfahrensrechtlich verbunden. SuedLink istin 15 Planfeststellungsabschnitte
unterteilt. Die gegenstandliche Unterlage ist Bestandteil der Unterlagen gem.
§ 21 NABEG zum Planfeststellungsabschnitt A4.

Fir weitergehende Informationen zu SuedLink und zum Planfeststellungsverfahren
wird auf die Kapitel O ff im Teil AO1 der Unterlagen gem. § 21 NABEG verwiesen.

1.2 Einordnung der Unterlage

Das vorliegende Dokument Teil AO1 - Anhang 03 ,Erlauterungsbericht zum Deckblatt
I“ ist Bestandteil der gednderten Unterlagen gemaf § 22 Absatz 7 NABEG bzw. § 73
Absatz 8 VwVFG flir SuedLink im Planfeststellungsabschnitt A4.

Inhalt und Zweck des Dokuments

Gegenstand des vorliegenden Dokumentes ist eine Beschreibung der zwischenzeit-
lich vorgenommenen Planungsanderungen, die unter dem Deckblatt | zusammenge-
fasst werden.
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2 Genehmigungsrechtliche Einordnung

2.1

211

2.1.2

213

214

2.2

Vorausgegangene Planungsschritte

Einreichung des Plans und der Unterlagen gemaR § 21 Absatz 1 NABEG

Die Bundesnetzagentur hat die nach § 20 NABEG vorgesehene Antragskonferenz als
schriftliches Verfahren gemall § 5 Absatz 6 des Planungssicherstellungsgesetzes
(PlanSiG) durchgeflihrt. Auf Grundlage der Ergebnisse des schriftlichen Verfahrens
gemal § 5 PlanSiG hat die Bundesnetzagentur am 30. September 2020 einen Unter-
suchungsrahmen fiir die Planfeststellung festgelegt. Sie gibt damit den Inhalt des
Plans und der weiteren Unterlagen vor, die der Vorhabentrager vorzulegen hat. Am
30. Dezember 2022 wurde der Antrag auf Planfeststellung nach §21 NABEG bei der
Bundesnetzagentur eingereicht.

Uberpriifung der Vollistindigkeit gemiR § 21 Absatz 5 NABEG

Nach der Einreichung priifte die Planfeststellungsbehérde innerhalb eines Monats die
Dokumente auf Vollstandigkeit. Die Vollstandigkeitsprifung wurde am 30. Januar
2023 abgeschlossen und beinhaltete die Prifung der formellen Vollstandigkeit sowie
eine Plausibilitatskontrolle der Unterlagen.

Ablauf und Ergebnis des Verfahrens nach § 22 Absétze 2 bis 4 NABEG (Beteili-
gung der Triger dffentlicher Belange und Offentlichkeit)

GemaR § 22 NABEG beteiligte die Bundesnetzagentur im Rahmen des Anhdrungs-
verfahrens nach erfolgter Vollstandigkeitsprifung die Trager 6ffentlicher Belange, die
Vereinigungen sowie die allgemeine Offentlichkeit. Vom 20. Februar bis zum 20. April
2023 konnten Einwendungen gegen den in elektronischer Form veréffentlichten Plan
erhoben werden.

Ablauf und Ergebnis der Erérterungstermine nach § 22 Absatz 6 NABEG

Nach erfolgtem Anhérungsverfahren fuhrt der Vorhabentrager einen Erorterungster-
min im Herbst 2023 nach § 22 NABEG bzw. eine diesen ersetzende Online-Konsul-
tation nach § 5 PlanSiG durch. Basierend auf den Ergebnissen wird der Plan schliel3-
lich durch die Bundesnetzagentur mit Funktion als Planfeststellungsbehdrde gemaf
§ 24 Absatz 1 NABEG festgestellt (Planfeststellungsbeschluss).

Rechtliche Grundlagen

Gemall §9 NABEG Abs. 6 werden hiermit bereits ausgelegte Unterlagen geandert,
bevor ein Erorterungstermin stattgefunden hat.
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3 Beschreibung der geanderten Planungen

3.1

Veranlassung

Nach Einreichung der §21-Genehmigungsunterlagen nach NABEG am 30.12.22
wurde in Abhangigkeit der anstehenden inhomogenen Grundmoranenbéden und
dem Ansatz des anzunehmenden Grundwasserstands die Warmeleitfahigkeit des Bo-
dens neu bewertet. Aufgrund dessen mussten die Kabelachsabstande bei den ge-
schlossenen Querungen im Planfeststellungsabschnitt A4 noch einmal Gberpruft wer-
den. Im Ergebnis dieser Uberpriifung wurde festgestellt, dass an den folgenden zwei
Querungen:

e H-A4-08-001 bei ca. KM 00+700 — Blatt Nr. 1
e H-A4-08-002 bei ca. KM 01+400 — Blatt Nr. 2

der Arbeits- und Schutzstreifen entsprechend den nun erforderlichen Kabelachsab-
stdnden vergrélert werden musste. Die Vergroferung der dauerhaften Inanspruch-
nahme an diesen beiden Querungen zusammen betragt 19.669 m2. Es sind dadurch
keine neuen Flurstlicke betroffen. Die Aufweitung des Schutzstreifens findet auf be-
reits betroffenen Flurstliicken statt. Bei allen anderen geschlossenen Querungen in-
nerhalb des Planfeststellungsabschnitts A4 ist keine Vergrofierung des Schutzstrei-
fens erforderlich.

Im Zuge der Prazisierung der Baustellenlogistik und aufgrund neuer Erkenntnissen
und Optimierungen aus der Ausflihrungsplanung war es erforderlich, an einigen Stel-
len die Zufahrten zum Arbeitstreifen anzupassen sowie zwei neue Zufahrten zu er-
ganzen, wodurch geringfligig geanderte temporare Betroffenheiten entstehen. Konk-
ret sind folgenden Zufahren davon betroffen:

e Z-A4-08-013-VO0 bei ca. KM 3+950 — Blatt Nr. 3, 3a

e Z-A4-08-023-VO0 bei ca. KM 6+310 — Blatt Nr. 5

e Z-A4-08-037-V0 bei ca. KM 13+630 — Blatt Nr. 10, 11

e Z-A4-08-039-V0 bei ca. KM 13+700 — Blatt Nr. 10, 11

e Z-A4-08-041a-VO0 bei ca. KM 15+960 — Blatt Nr. 12 — zusatzliche Zufahrt

e Z-A4-08-041b-VO0 bei ca. KM 16+100 — Blatt Nr. 12 — zusatzliche Zufahrt

e Z-A4-08-053-VO0 bei ca. KM 20+900 — Blatt Nr. 15, 16

e Z-A4-08-062-VO0 bei ca. KM 23+820 — Blatt Nr. 18

e Z-A4-08-086-VO0 bei ca. KM 31+000 — Blatt Nr. 22, 23

e Z-A4-08-095-V0 bei ca. KM 33+820 — Blatt Nr. 24, 25

e Z-A4-08-098-VO0 bei ca. KM 35+200 — Blatt Nr. 25, 26
Die zusatzliche temporére Inanspruchnahme fir die kleinrdumigen Anderungen der
Zufahrten betragt 5.430 m2. Es sind dadurch keine zusatzlichen Flurstlicke betroffen.

Ebenfalls ausgel6st durch die Priifung und Optimierung der Baustellenlogistik wurden
an vier Stellen zusatzliche Flachen fur die Verlegung von Schlauchleitungen zu be-
reits vorhandenen Einleitstellen erganzt:

e Schlauchleitung bei ca. KM 04+900 — Blatt Nr. 4
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e Schlauchleitung bei ca. KM 14+100 — Blatt Nr. 11
e Schlauchleitung bei ca. KM 19+600 — Blatt Nr. 15
e Schlauchleitung bei ca. KM 23+800 — Blatt Nr. 17, 18

Die zusatzliche temporare Inanspruchnahme fir die Schlauchleitungen betragt
1.590 m2. Es sind dadurch keine zusatzlichen Flurstlicke betroffen.

Aufgrund der Geringfligigkeit der vorgenannten Anderungen innerhalb der temporé-
ren Inanspruchnahme (ca. 7.000 m? Vergroflerung gesamt) hat dies keine relevanten
Auswirkungen auf Teil F Umweltvertraglichkeitsprifung und damit einhergehend auch
nicht auf die Eingriffs- und Ausgleichsbilanzierung. Es werden keine gesetzlich ge-
schitzten Biotope tangiert, da die geadnderten Inanspruchnahmen ausschlief3lich auf
Ackerflachen, geschotterten Wegen sowie anderen geringwertigen Biotopen stattfin-
den. Es sind zudem keine neuen Flurstlicke betroffen.

Die konkreten flurstiicksscharfen Anderungen sind der folgenden Tabelle zu entneh-
men.

Tabelle 1: Geanderte Flacheninanspruchnahme Bau und Betrieb
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4151 4425 43406 | Erhohter Flachenbedarf aufgrund
340 01 Byhusen | 2| 21/1 5166| 5586| 11476 | Anpassung HDD H-A4-08-001
2021 2541 6086 | Erhohter Flachenbedarf aufgrund
225\ 01 Byhusen | 2 | 224 | 4e75| 3748 4080 | Anpassung HDD H-A4-08-001
3823 3482 4308 | Erhohter Flachenbedarf aufgrund
080 01,02 | Byhusen | 3 | 8613 | Jg46| 6252 998 | Anpassung HDD H-A4-08-002
080 02 Farven 4 131/9 1.963 | 2.252 6964 Angepasste Zuwegung
38 2724 | Erhohter Flachenbedarf aufgrund
149 02 Farven | 4 | 132/1 7601 915 2566 | Anpassung HDD H-A4-08-002
160
275 02 Farven 4 134 86 86 200 Angepasste Zuwegung
4523 4560 2748 | Erhohter Flachenbedarf aufgrund
080 02 Farven | 4 |\ 314/132| 1754 | 3897 3208 | Anpassung HDD H-A4-08-002
H7e 872 | Erhohter Flachenbedarf aufgrund
065| 02 Faven | 4 |315132| 172| 4300 0| Anpassung HDD F-A4.08.002
24 420 | Erhohter Flachenbedarf aufgrund
065 02 Farven | 4 |316/132 1150 Anpassung HDD H-A4-08-002
497 490 Erhéhter Flachenbedarf aufgrund
275 02 Faven | 4 [309133| 75| @02 14| Sy npassung HOD H-Ad-08-002
934 Erhéhter Flachenbedarf aufgrund
065| 02 Faven | 4 |317130| 4ooz| 251 Anpassung HDD H-A4.08-002
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019 02, 03 Farven 7 9/5 8.089 9.713 19442 Angepasste Zuwegung
136 03, 03a Farven 6 66/15 3.858 3.821 10146 Angepasste Zuwegung
10562
251 | 03,03a,04 | Farven 6 43/10 4.504 4.880 10774 Angepasste Zuwegung
5580
275 | 03, 03a, 04a | Farven 6 105/54 294 294 5650 Angepasste Zuwegung
Fehren- 9 N .
359 04 bruch 2 31 3.358 3.370 936 Erganzte Schlauchleitung
Fehren- 3042 . .
313 04 bruch 2 3/2 174 3052 Erganzte Schlauchleitung
Fehren- 2570 . .
123 04, 04a bruch 2 371 212 213 2590 Erganzte Schlauchleitung
102
123 05 Ohrel 1 51 260 263 90 Angepasste Zuwegung
7200
157 05 Ohrel 1 91/20 3.649 3.271 7032 Angepasste Zuwegung
4724
042 05, 05a Ohrel 1 12 3.433 2777 4860 Angepasste Zuwegung
2382
120 10, 11 Wense | 4 45/12 1.643 1.974 2430 Angepasste Zuwegung
2382
231 10, 11 Wense | 4 45/12 1.643 1.974 2430 Angepasste Zuwegung
328 11 Wense | 5 29/12 6.806 6.963 13998 Angepasste Zuwegung
220 11 Wense | 4 70/14 2.034 2.165 5452 Erganzte Schlauchleitung
109 12 Boitzen | 1 | 104/33 |  4.022|  4.108 8486  Flurbereinigung Boitzen
9142 Angepasste Zuwegung
170 12 Boitzen | 1 | 105/1 132 132 391 Flurbereinigung Boitzen
92 Angepasste Zuwegung
170 12 Boitzen | 1 | 105/ 1.450 981 388 | Flurbereinigung Boitzen
496 Angepasste Zuwegung
001 12 Boitzen | 1 | 105/7 2205| 2600| &4 Flurbereinigung Boitzen
8208 Angepasste Zuwegung
- 8410
037 14,15 Weert- | 4/26 5.672 5.228 Ergéinzte Schlauchleitung
zen 8582
Weert- 2470 | Ehemaliges Flurstiick 60/10;
400 15 zen 1 60713 e 132 2686 erganzte Schlauchleitung
_ H = .
037 15, 16 Weert 1 112/1 2538 2457 442 | tempor. Versickerungsflache;
zen 11338 angepasste Zuwegung
208 17,18 Ruspel 1 168/15 591 703 1586 Angepasste Zuwegung
7528
312 22,23 Sothel 2 31 3.866 3.898 8774 Angepasste Zuwegung
214 24 Heldes- | g | 312 2747| 2624 Trool Angepasste Zuwegung
Helves- 42230
015 24,25 ek 12 32 5.733 5.425 12478 Angepasste Zuwegung
173 24,25 |Vl qp | 2628| 2374 S5l Angepasste Zuwegung
062| 25, 26 Hﬁg’fs' 10 | 64 1063 2677 o281 Angepasste Zuwegung
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Unter anderem aufgrund der zwischenzeitlich gefiihrten Vorgesprache mit den FIa-
chenbewirtschaftern wurden die vorgesehenen Vergramungsflachen noch einmal op-
timiert, um die Anforderungen aus Artenschutz, aktueller Flachenbewirtschaftung und
Bauzeitenregelung optimal aufeinander abzustimmen. Bei dieser Anpassung der Ver-
gramungsflachen konnte der Flachenzuschnitt praziser gestaltet und die Fluchtdis-
tanzen der Avi-Fauna besser bericksichtigt werden. Dabei wurden auch wirksamere
Vergramungsmaflnahmen integriert (z. B. Anordnung von Julen, Ansaat von Wald-
staudenroggen). Diese Prazisierungen, welche in Teil H Artenschutzrechtlicher Fach-
beitrag und Teil | Landschaftspflegerischer Begleitplan enthalten sind, fiihren zu einer
Entscharfung der Bauzeitenbeschrankungen sowie zu einer Verbesserung der Fla-
chenbewirtschaftbarkeit aufgrund der Verkleinerung der Gesamtflache sowie Arron-
dierung der Vergramungsmalfnahmen. Die zusatzlich in Anspruch genommenen Fla-
chen fir Vergramung liegen innerhalb von Flachen, die bereits wahrend der Bauzeit
als Arbeitsstreifen beansprucht werden und in den Planfeststellungsunterlagen ent-
sprechend ausgewiesen sind.

Entsprechend einer Stellungnahme des Landkreises Rotenburg (Wimme) wurde zu-
dem vorsorglich das Malinahmenblatt Acer23.2 Anbringung von Fledermauskasten
erganzt, da die abschlielende Beurteilung der Héhlenbaume (vgl. MalRnahmenblatt
Var16) noch nicht vorliegt. Diese Erganzung wurde in Teil H und | nachgefuhrt. Zu-
satzlich wurde auf die fehlerhafte Zuordnung der Ausgleichsflache fur Nassgrunland
innerhalb von K04 aufmerksam gemacht, die entsprechend korrigiert wurde.

Die vorgenannten Anderungsbedarfe machen zudem eine Anpassung der Aligemein-
verstandlichen Zusammenfassung des UVP-Berichts (AVZ) erforderlich. In diesem
Zuge werden auch zwei Ubertragungen aus dem UVP-Bericht korrigiert (Flachenin-
anspruchnahme aus Kapitel 6.5 Flache sowie Kapitel 7.3.1 Flacheninanspruch-
nahme), welche in Letzterem korrekt sind und nur fehlerhaft in die AVZ tbernommen
wurden.

Kennzeichnung

Im Grundsatz werden alle Dokumente, die vom Deckblatt inhaltlich berthrt werden
und daher Uberarbeitungsbedarf aufweisen, immer als Ganzes liberarbeitet, da Ver-
schiebungen von Seitenumbriichen unausweichlich sind. Die Verzeichnisse innerhalb
der Dokumente sind entsprechend aktualisiert und alle Anderungen in den Unterlagen
(Berichte, Anlagen und Anhange) in blauer Schrift (RGB 0/63/255) hervorgehoben.

Textliche Korrekturen erfolgen durch Streichung der Bestandstexte und Erganzung
von Ersatztexten bzw. neuer Textabsatze in blauer Schrift wie oben angefuhrt. Die
neuen Texte werden immer den Streichungen hintenangestellt.

Geanderte Abbildungen werden analog hervorgehoben. Der Austausch von Abbil-
dungen erfolgt unter Umrandung und Auskreuzung der vorhandenen Abbildung und
Einflgen der Ersatzabbildung mit einer blauen Umrandung (Starke 3 Pt.). Dabei wer-
den auch die Bildunterschriften falls erforderlich angepasst.

Die Erganzung von Abbildungen erfolgt durch Einfugen der neuen Abbildung mit einer
blauen Umrandung (RGB 0/63/255, Starke 3 Pt.) und Ergéanzung einer neuen Bildun-
terschrift in blauer Schrift (RGB 0/63/255). Hierbei wird die Abbildung indiziert (,a“
etc.), damit die Nummerierung der vorhandenen Abbildungen unverandert erhalten
bleibt.
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Die ersatzlose Loschung von Abbildungen, erfolgt durch Einfligen einer blauen Um-
randung und Auskreuzung der vorhandenen Abbildung (. Damit die Nummerierung
der vorhandenen Abbildungen unverandert erhalten bleibt, wird bei der Bildunter-
schrift der Bestandstext durchgestrichen und mit dem Zusatz ,, - Abbildung entfallen®
erganzt. Die Schriftfarbe der durchgestrichenen Bildunterschrift wird in Blau abgean-
dert.

Korrekturen von Tabellenwerten folgen den formalen Anforderungen fiir Texte: Strei-
chung der Bestandswerte und Erganzung von Ersatzwerten in blauer Schrift. Die Er-
satzwerte werden immer den Streichungen hintenangestellt. Zusatzliche Zeilen /
Spalten werden erforderlichenfalls erganzt und neue Werte in blauer Schrift eingefugt.
Die Erganzung von Tabellen folgt den vergleichbaren formalen Anforderungen flr
Abbildungen (blauer Rand, Starke 3 Pt).

Ebenso erfolgt die ersatzlose Loschung von Tabellen den vergleichbaren formalen
Anforderungen fur Abbildungen. Damit die Nummerierung der vorhandenen Tabellen
erhalten bleibt wird bei der Tabellenlberschrift der Bestandstext durchgestrichen und
mit dem Zusatz , - Tabelle entfallen” erganzt. Die Schriftfarbe der durchgestrichenen
Tabellenuberschrift wird in Blau abgeandert.

3.3 Planungsanderungen

Im Nachfolgenden werden die Auswirkungen der in Kap. 3.1 beschriebenen Veranlas-
sungen auf die einzelnen Unterlagenteile konkretisiert.

3.3.1 Anderung der Kabelachsabstiande an zwei HDDs - Aufweitung Schutzstreifen

Die Anpassung des Schutzstreifens an den HDDs H-A4-08-001 und H-A4-08-002 auf-
grund neuer Erkenntnisse aus der Warmeleitfahigkeit hat Anpassungen in folgenden
Unterlagen zur Folge:

Teil A03 (AV2)

Teil CO6 — Blatt Nr. 3, 3a, 4, 5, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 24, 25, 26
Teil D02.1 — Rechtserwerbsverzeichnis Bau und Betrieb

Teil DO3 — Blatt Nr. 3, 3a, 4, 5, 10, 11, 12, 15, 16, 18, 22, 23, 24, 25, 26
Teil | Anlage 01 — Blatt Nr. 1 und 2

3.3.2 Anpassungen von temporaren Inanspruchnahmen fiir Zufahrten und Schlauch-
leitungen

Von den Anderungen der temporéren Inanspruchnahme im Bereich der Zufahrten,
des Arbeitsstreifens sowie den zusatzlichen Schlauchleitungen sind folgende Unter-
lagen betroffen:

Teil A03 (AVZ)

Teil C06 — Blatt Nr. 1 und 2

Teil D02.1 — Rechtserwerbsverzeichnis Bau und Betrieb
Teil DO3 — Blatt Nr. 1 und 2

Teil | Anlage 01 — Blatt Nr. 1 und 2

Teil LO3 — Kapitel 3.3 und 3.4
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3.3.3

3.34

INGENIEURE

Anpassung Okokontoflichen MaBnahmen A25 und E27

Betroffene Unterlagen:

o Teil D02.2 (Rechtserwerbsverzeichnis Kompensation)
° Teil | Anlage 01 MalRnahmenplan, Blatt Nr. 28
. Teil KO4

Folgende Anderungen werden vorgenommen:

Der Landkreis Rotenburg (Wimme) hat uns in einer Stellungnahme im laufenden Be-
teiligungsverfahren folgendermafRen auf eine fehlerhafte Zuordnung hingewiesen:
»Allerdings ist die Zuordnung des Ausgleichs flr das gesetzlich geschitzte Nassgrin-
land GNR zur Ersatzmaflinahme E 27 fachlich nicht zu rechtfertigen, denn Ziel dieses
Okokontos ist laut Mafnahmenblatt die Entwicklung von Waldgesellschaften unter
Nutzungsaufgabe. Ein Nassgriinland kann sich daher dort nicht entwickeln. Ein Aus-
gleich nach §30 BNatSchG kénnte dagegen mit der AusgleichsmaRmaflinahme A 25
erfolgen. Daher bitte ich die Zuordnung zu andern.” Diese rein textliche Vertauschung
wird in Teil KO4 korrigiert.

Weiterhin haben die Abstimmungen mit dem Flachenpoolbetreiber zu MaRnahme
A25 ergeben, dass eine Teilflache nicht mehr zur Verfigung steht. Es stehen jedoch
andere geeignete Flachen zur Verfligung. Diese sind ebenso geeignet. Die Art der
MafRnahme bleibt unverandert. Neue Betroffenheiten entstehen nicht. Das Kompen-
sationsziel wird auch mit der Anderung erreicht.

Artenschutz, Vergramung, Bauzeitenregelung

Durch die Prazisierung und Anderung der Art der Vergramung, die Lage der Flachen
und die Bauzeitenregelung, der damit einhergehenden Reduzierung der Flachenin-
anspruchnahme sowie der Ergdnzungen eines MalRnahmenblatts zur vorsorglichen
Anbringung von Fledermauskéasten gibt es Anderungen an folgenden Unterlagen:

Teil D02.2 (Rechtserwerbsverzeichnis Kompensation)

Teil H Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag

Teil H Anhang 01 Formblatter

Teil | Landschaftspflegerischer Begleitplan

Teil | Anhang 02 MaRnahmenblatter — Ubersicht siehe nachfolgend

Teil | Anlage 01 MaRnahmenplan Legende

Teil | Anlage 01 MalRnahmenplan, alle Blatter

Teil A03 — Allgemeinverstandliche Zusammenfassung des UVP-Berichts

Hinsichtlich der Zeitfenster flir die Bauzeiten und der Vergramungsmafinahmen sind
in den folgenden MaRnahmenblattern Anpassungen erfolgt:

o Var6: Allgemeine VermeidungsmalRnahmen Wasser

o VaRr7.6: Bauzeit auRerhalb der Hauptbrutzeiten

e VaRr7.7 Herrichtung der Zuwegungen aufierhalb der Hauptbrutzeiten
o Var9.2: Vergramungsmaflnahmen zum Schutz von Bodenbrutern

e Var9.3: VergramungsmafRnahmen zum Schutz von Gehdlzbritern

e Var16: Kartierung, Markierung und Verschluss von Baumhohlen

o V22.1: Wiederherstellung von Geholzen
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o V22.2: Wiederherstellung von Grinlandern und Ackerflachen

e Var34: Kontrolle auf Wiesenweihenvorkommen

e Var38: Vermeidung der Beeintrachtigung von Reptilien

e Var41: Baufeldfreimachung im Winterhalbjahr

o Var42: Verminderung larmbedingter Fluchtreaktionen

o Var43: Anlage von temporaren Blihstreifen

o Acer23.2: Anbringung von Fledermauskasten — neues MafRnahmenblatt

o A44: Pflanzung von Hecken — Malinahme entfallt

A4 A 01_ Erlaeuterungsbericht Anh03_E-
Bericht_zum _Deckblatt | RO0O Revision: 00
C1 — Public Information Datum: 26.06.2023  Seite 13 von 13



	Inhaltsverzeichnis
	Tabellenverzeichnis
	Abkürzungsverzeichnis
	1 Einleitung
	1.1 SuedLink
	1.2 Einordnung der Unterlage
	1.3 Inhalt und Zweck des Dokuments

	2 Genehmigungsrechtliche Einordnung
	2.1 Vorausgegangene Planungsschritte
	2.1.1 Einreichung des Plans und der Unterlagen gemäß § 21 Absatz 1 NABEG
	2.1.2 Überprüfung der Vollständigkeit gemäß § 21 Absatz 5 NABEG
	2.1.3 Ablauf und Ergebnis des Verfahrens nach § 22 Absätze 2 bis 4 NABEG (Beteiligung der Träger öffentlicher Belange und Öffentlichkeit)
	2.1.4 Ablauf und Ergebnis der Erörterungstermine nach § 22 Absatz 6 NABEG

	2.2 Rechtliche Grundlagen

	3 Beschreibung der geänderten Planungen
	3.1 Veranlassung
	3.2 Kennzeichnung
	3.3 Planungsänderungen
	3.3.1 Änderung der Kabelachsabstände an zwei HDDs  - Aufweitung Schutzstreifen
	3.3.2 Anpassungen von temporären Inanspruchnahmen für Zufahrten und Schlauchleitungen
	3.3.3 Anpassung Ökokontoflächen Maßnahmen A25 und E27
	3.3.4 Artenschutz, Vergrämung, Bauzeitenregelung



